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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Volksanwaltschaft 

Die Vorsitzende 

VA 255/1/90 

An das 
Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
1014 Wie n 

zu GZ. 601.999/17-V/1/89 

Wien, arn 6. M ä r z 199 0 
1015, Singerstraße 17 
Postfach 20 
Telefon 515 05-0 

Betrifft: Entwurf eines Bundesverfassungs­
gesetzes; Bodenreform und Verkehr 
mit Baugrundstücken -
Stellungnahme der Volksanwaltschaft 

Die Volksanwaltschaft gibt zum gegenständlichen Gesetzes­

entwurf folgende Stellungnahme ab: 

Der vorliegende Entwurf des Bundeskanzleramtes bezieht 

sich einerseits auf den Verkehr mit Baugrundstücken, 

andererseits auf das Verfahren im Zusammenhang 

mit Bodenreformmaßnahmen. 

Der Volksanwaltschaft erscheint die Übertragung der 

Kompetenz für die Bodenreform in den selbständigen 

Wirkungsbereich der Länder und die damit verbundene 

Einschränkung des Rechtsschutzes für die Betroffenen 

nicht unbedenklich (Artikel I Ziff. 2-4, Artikel 111, VI). 

Sie geht dabei von Überlegungen aus, mit denen sie sich 

u.a. in ihrem Zehnten Bericht an den Nationalrat (Be­

richtszeitraum 1. Jänner bis 31. Dezember 1986) auf-

grund zahlreicher Beschwerden, die in den Berichten 

an die jeweiligen Landtage behandelt wurden, befaßt 

hatte. In diesem Bericht wurden grundsätzliche Fragen 

der Bodenreform aus materiell-rechtlicher und ver­

fahrensrechtlicher Sicht unter Berücksichtigung der 

organisatorischen Probleme behandelt. 
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Aus der Sicht der Volksanwaltschaft ergeben sich im 

einzelnen folgende Problemstellungen: 

1. Lange Verfahrensdauer in den einzelnen Instan-

zen, vor allem aber bei der nachprüfenden Recht­

mäßigkeitskontrolle durch den Verwaltungsgerichtshof; 

2. Starke emotionelle Belastung insbesonders der 

erstinstanzlichen Verfahren vor der Agrarbezirks­

behörde nicht zuletzt aufgrund der häufig vorhan­

denen Interessenskonflikte zwischen den in die 

Zusammenlegungsgemeinschaft entsandten Ver­

tretern und anderen betroffenen Grundeigentümern; 

3. Die Entscheidungen der Unterinstanzen werden 

vielfach nicht akzeptiert. 

Die Reformvorschläge der Volksanwaltschaft im Zehnten 

Bericht an den Nationalrat stellten die kompetenz­

rechtlichen Gegebenheiten nicht in Frage, enthielten 

aber die Anregung, in organisatorischer Hinsicht die Mög­

lichkeit der Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes zu 

beseitigen, die zweite Behördenstufe entsprechend der 

Organisation der Agrarbezirksbehörden monokratisch zu 

strukturieren sowie anstelle des Obersten Agrarsenates 

eine Sondergerichtsbarkeit unter Beibehaltung der ge­

mischten Senate aus Juristen und Technikern einzurich­
ten, die mit voller Kognition auszustatten wäre. Diese 

Überlegungen der Volksanwaltschaft waren vor allem da­

durch bestimmt, daß - wie dies auch von Länderseite nicht 

bestritten wird - die meritorischen Entscheidungen des 

Obersten Agrarsenates mehr Akzeptanz als die kassatori­

schen Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes 

finden, zumal damit eine weitere zeitliche Verschiebung 
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des Verfahrensablaufes bedingt ist. Zu Recht wird daher 

von Lang, Tiroler Agrarrecht I, 1989 darauf hingewiesen, 

daß die "gemischte" Zusammensetzung des Obersten Agrar­

senates viel zukunftsorientierter im Sinne raumrelevanter 

Problemlösungen ist. 

Dieses verfassungsgesetzlich festgelegte Konzept soll 

jetzt durch die beabsichtigte Verländerung der Bodenreform 

aufgegeben werden. Zum Argument einer besseren Abstimmung 

auf die Gegebenheiten der Länder gibt die Volksanwalt­

schaft zu bedenken, daß bereits bisher die Länder in der 

Lage waren, ihre landesspezifischen Eigenheiten der Agrar­

struktur zu berücksichtigen sowie auf einen allfälligen 

Strukturwechsel der Landwirtschaft reagieren zu können, 

zumal sich die Bundeskompetenz auf die Erlassung von 

Grundsätzen beschränkt hat und die Voll ziehung bei den 

Ländern liegt. 

Bedenklich erscheint der Volksanwaltschaft vor allem, 

daß mit der Aufgabe jeglicher Bundeskompetenz auf einen 

Bereich verzichtet wird, der eng mit dem Schutz der Um­

welt und den Interessen einer ökologischen Bewirtschaftung 

verbunden ist, aber auch massiv in zivilrechtliche 

Rechtsverhältnisse eingreift und im Wege der agrarbehörd­

lichen Kompetenzkonzentration eine flächendeckende Ent­

scheidung ermöglicht. 

Im wesentlichen dürften gerade derartige Interessen für 

den Bereich des landwirtschaftlichen Betriebsmittelwesens 

offenbar Anlaß für eine Kompetenzverschiebung zugunsten 

des Bundes sein. 

Ein ganz entscheidender Schwerpunkt der Bedenken der 

Volksanwaltschaft gegen die beabsichtigte Neuregelung 

ist aber die damit verbundene Verschlechterung der 

Rechtsposition der einzelnen von boden reformatorischen 

Maßnahmen Betroffenen. 

25/SN-276/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 6

www.parlament.gv.at



- 4 -

Während bisher in den wesentlichen Fällen einer Beschwerde 

ein Rechtsmittelzug gegen die Entscheidungen der als 

tribunal im Sinne des Art. 6 MRK konstruierten Landes­

agrarsenate an den Obersten Agrarsenat (mit meritorischer 

Entscheidungskompetenz) zur Verfügung steht, würde dieser 

Rechtsschutz in Hinkunft wegfallen. Damit wird nicht nur 

ein Instrument der Kontrolle einer gleichförmigen Vollzugs­

praxis in allen Bundesländern beseitigt, sondern auch eine 

Ungleichstellung gegenüber gleichartigen Rechtsbeziehungen 

geschaffen, die außerhalb eines Kommassierungsverfahrens 

unter Anwendung des Zivilrechtes im ordentlichen Gerichts­

verfahren zu klären bzw. zu erstreiten wären und für die der 

volle gerichtliche Instanzenzug zur Verfügung steht. Es 

ist nämlich zu berücksichtigen, daß die Agrarbehörden auch 

über Angelegenheiten des Zivilrechtes zu entscheiden haben, 

weswegen die betroffenen Parteien hinsichtlich des Rechts­

mittelzuges nicht ungünstiger gestellt sein sollten als 

in einem Verfahren vor den ordentlichen Gerichten. 

Die vielschichtigen Angelegenheiten der Bodenreform 

wie der Flurbereinigung land- und forstwirtschaftlicher 

Grundstücke, die Herstellung der Ordnung der recht-

lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse an Agrargemein­

schaften, Einforstungs- und Bringungsrechte, das landwirt­

schaftliche Siedlungswesen und der Alpenschutz bedürfen 

bundesweit geltender gemeinsamer Grundsätze, welchen 

Anforderungen auch weisungsfreie Tribunale auf Landes­

ebene in Form von neugestalteten Landesagrarsenaten 

schwerlich gerecht werden. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß von den Agrar­

behörden erster und zweiter Instanz als Landesbehörden im 

Rahmen der Kompetenzkonzentration vielfach auch Ange­

legenheiten entschieden werden müssen, die durch ihre 

Bedeutung für das betreffende Land zu vielfältigen Inter-
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essens konflikten bei der Wahrnehmung der Interessen 

des Bundes führen, sodaß es nach Ansicht der Volks­

anwaltschaft zweckmäßig erschiene, hierüber letzt­

lich eine außerhalb des Landes stehende und lokalen 

Einflüssen nicht ausgesetzte Behörde entscheiden zu 

lassen. 

25 Ausfertigungen der ho. Stellungnahme wurden dem 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Die Vorsitzende: 

Hofrat Mag. MESSNER 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

fl----. 
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